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Mitgliedern unterstützend und hilfbereit
beispringen zu können.

Den Körperschaften, welche auf Grund dieses
Gesetzes zu Recht bestehen, werden folgende
Vorrechte und Begünstigungen gewährt: a) die
Befugnis, den Titel „Kaiserlich-königlich'', b)
den Reichsadler in ihren Fahnen führen, c) eine
besondre Uniform und d) bei korporativen
Ausrückungen Seitengewehre tragen zu dürfen, e)
die Benennung der »Kriegeroffiziere' und „Krieger-
unteroffkiere" als Kommandanten der Formation
entsprechend (z. B. Bataillons Kompagniekommandant,

Adjutant, Fahnenfübrer, Flügelcharge,
und dergleichen mehr), f) der Gebrauch der für
•das k. k. Heer vorgeschriebenen Trommel- und
Homsignale, g) die staatliche Unterstützung der
Pflege des Schiesswesens, h) die staatliche
Unterstützung der Ausbildung im Militär-Sauitätshilfs-
dienste, i) die unentgeltlich ambulatorische
Behandlung ganz unbemittelter Mitglieder in den
Heeres- und Landwehrsanitätsanstalten, k) die
Aufnahme ihrer Mitglieder in die vorerwähnten
Sanitätsanstalten nach Massgabe des verlügbaren
Raumes gegen Entrichtung der festgesetzten Heil-
und Verpflegsquote. Im Rahmen der vorerwähnten
humanitären Zwecke des Vereins kann erfolgen:
1. die Versicherung der Mitglieder, 2. die
Gewährung fakultativer Unterstützungen.

Die Versicherung ist zulässig auf Krankengeld
«der auf Krankengeld in Verbindung mit einem

Begräbnisgeld. Eine Versicherung auf Begräbnisgeld

allein ist unzulässig. In den Vorstaud
des k. k. Kriegerkorps entsendet der Minister
für Landesverteidigung einen höbern politischen
Beamten des Ministeriums für Landesverteidigung
als ständiges Mitglied und Regierungskommissär,
welcher das Recht bat, allen Versammlungen
und Sitzungen des Kriegerkorps selbst, seiues
Vorstandes und seiner Kontrollorgane beizuwohneu
und die etwa gefassten Beschlüsse und Anträge
zu sistieren ; gegen einen solchen Einspruch kann
innerhalb vier Wochen beim Ministerium für
Landesverteidigung eine Vorstellung eingebracht
werden, welche jedoch keine aufschiebende Wirkung

hat.
Der grössere Teil der organisierten Veteranen-

scbaft ist im k. k. Militär-Veteranenreichsbunde
vereinigt, der zu Ende des vorigen Jahres 1167
Vereine mit 177,815 Mitgliedern umfasste. Die
ausserhalb des Reichsbundes stehenden
Militärveteranenvereine zählen rund 90,000 Mitglieder.
Der neue Gesetzentwurf soll gewissermassen sämtliche

Veteranenkörperschafteu in einem dem

Ministerium für Landesverteidigung unterstehenden

Gesamtverband vereinigen, also eine einheitliche^

OrganisationJ herbeiführen. Die Mittel,
durch welcbe dieses Ziel erreicht werden soll,
bestehen darin, dass den nach dem neuen Ge¬

setz errichteten und umgebildeten Körperschaften
wichtige Rechte zugesichert werden, während die
ausserhalb der Organisation stehenden, dieser

Privilegien nicht nur nicht teilhaftig sondern

ihrer militärischen Abzeichen usw. verlustig
gehen ; biemit wird jeder Konkurrenzorganisation
der Boden entzogen. Am sympatischsten berührt
gewiss an dem Gesetzentwurfe, dass er die Vorteile

der Gesamtorganisation zugunsten eiues

kräftigen Versicherungswesens den neuen Krieger-
vereinen zuwenden und den armem Mitgliedern
auch unentgeltliche ärztliche Hilfe zuteil werden

lassen will ; letztere Bestimmung kommt freilich
nur für Garnisonsort3 und ihre Umgebung in

Betracht.

Gepaart mit zeutralistischer Ordnung, bietet
den Parteien die neue Organisation hinreichende

Freiheit zur Befriedigung lokaler Bedürfnisse,
insbesondre einen weiten Spielraum hinsichtlich
der Pflege von Geselligkeit und Bildung, sowie

der Verfolgung humanitärer Zwecke.

Truppenversuche
mit Uebernachten im Schnee.

Von Schneeschuhläufer-Abteilungen der
Garnison Kristiania wurden in den Waldgebirgen
Telemarkens in 2000 bis tiOuO Fuss Höhe
Versuche mit Uebernachten im Schnee gemacht,
über deren Ergebnisse ein norwegischer Gelehrter,
Laurentius Urdahl, berichtet. Danach war die

oberste Schneeschicht bei klarem Wetter weit

stärker als die Luft abgekühlt, während unter
der Oberfläche des Schnees je nach der Tiefe die

Kälte immer mehr abnahm. Ein Thermometer,
das in einer starken Frostnacht 24 cm tief im

Scbnee lag, zeigte eine 16 Grad höhere

Temperatur als die Luft. Dagegen herrschte 1,3 cm

tief unter der Oberfläche des Schnees bei kaltem

Wetter und unter normalen Verhältnissen eine

bis 4 Grad niedrigere Temperatur als in der

Luft. Körniger Schnee schützte nicht so gut
wie Flockenscbnee. Bei körnigem Schnee war
es selbst in 10—15 cm Tiefe kälter als in der

Luft. Recht tief im Schnee war kein Unterschied
zwischen Tag- und Nachttemperatur zu spüren.
So zeigte ein Thermometer, das drei Tage
hindurch 63 cm tief im Schnee lag, nur einen

Wechsel von 0,1 Grad, während in der Luft
gleichzeitig Unterschiede von 40 Grad vorkamen.

Im allgemeinen sind die praktischen Versuche

nicht zugunsten des Schneelagers ausgefallen.
Drei Offiziere und 27 Mann von der Garde hatten

in achttägiger Schneeschuhfahrt 200 km zurückgelegt

und im höchsten Teil des Waldgebietes,
in 750 Meter Höbe biwakiert. Das beste Biwak

ist das geheizte Zelt. Man errichtete gewöhnlich
zwei Zelte, ein grosses für mehr als zwanzig
Mann und ein kleines für vier Mann. In dem
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grossen Zelt wurde in der Mitte ein Feuer

angemacht, und die Mannschaft lag im Kreise mit
den Füssen gegen das Feuer. Es schlief sich

in diesem Zelt vortrefflich. Auch das kleine Zelt,
das nicht geheizt, aber mit Tannenreisig gefüttert
und mit Schnee gedichtet wurde, erwies sich als

sehr gut. In der kältesten Nacht mit 25 Grad

Celsius versuchten einige Soldaten in einem

Schneebett zu schlafen, das oben und unteu mit
Tanuenreisern gefüttert und vollständig mit Schnee

bedeckt war. Diese Lagerstätte war aber so

kühl, dass das Leder der Schneeschuhe ganz steif
fror und die Soldaten nach einigen Stunden
aufstanden und sich ein Feuer anzündeten.

Eidgenossenschaft.
— Gemäss Artikel 168. 180 nnd 181 der neuen

Militärorganisation vom 12. April 1907 wird inskünftig die

bisherige technische Abteilung der Kriegsmaterialverwaltung

kriegstechnische Abteilung
und die administrative Abteilung der Kriegsmaterialverwaltang

Kriegsmaterialverwaltung
schlechthin genannt.

— Der Bundesrat erlässt ein Kreisschreiben an sämtliche

Kantonsregierungen betreffend den Uebertritt der

Offiziere in Landwehr uud Landsturm. Es heisst darin:
Die Subalternoffiziere (Überleutnants nnd Leutnants)
treten nunmehr nach dem zurückgelegten 32. Alteisjahr,
die Hauptleute nach dem zurückgelegten 38. Altersjahr
zur Landwehr über. Der Uebertritt zum Landsturm
erfolgt nunmehr bei den Subalternoffizieren nach dem

zurückgelegten 40., bei den Hauptleuten nach dem

zurückgelegten 44. Altersjahr. Zurzeit sind noch eingeteilt :

im Auszug: die Hauptleute bis and mit dem Jahrgang
1869, die Subaitemoffiziere bis und mit dem Jahrgang
1873; in c.er Landwehr ersten Aufgebotes: die Hauptlente

und Subalternoffiziei e bis und mit dem Jahrgang
1863; in der Landwehr zweiten Aufgebotes: die Hauptleute

und Subalternoffiziere bis uud mit dem Jahrgang
18Ò9.

Nach den Artikeln 35 und 36 der neuen
Militärorganisation haben auf den 31. Dezember 1907 überzutreten

: 1. Vom Auszug in die Landwehr: die Hauptleute

des Jahrganges 1869, die Subalternoffiziere der
Jahrgänge 1873 bis und mit 1875; 2. von der Landwehr
in den Landsturm: die Stabsoffiziere, die das 48. Altersjahr

vollendet haben, sofern von ihnen bis Ende Februar
1907 en daheriges Gesuch gestellt worden ist, die

Hauptleute der Jahrgänge 1859 bis und mit 1863, die
Subalternoffiziere der Jahrgänge 1859 bis und mit 1867

Ernennung. Zum Kommandanten der Batterie Nr. 41
wird ernannt: Herr Art.-Hauptmann Schwarzenbach,
Alfred, in Zürich, bisher Batterie 41 zugeteilt.

Ernennungen. Kanton Zürich. Zu Hauptleuten
werden ernannt die Inf.-Oberleutnants: Weilenmann
Oskar, in Veitheim; Hürlimann, Tneod., in Bäretswil;
Huber, Alfr., in Interlaken; Schwyzer, Theoph., in
Zürich; Ziegler, Otto, in Lugano; Aeschbach, Otto, in
Genf; Thouiann, Herrn., in Zürich ; Wolfer, Edwin, in
Zürich; Angst, Albert, in Zürich.

Versetzungen. Im Bestände der zürch. Inf.-Hauptleute
werden folgende Versetzungen und Kommando-Ueber-
tragungen vorgenommen :

Staub Emil in Oberrieden (bisher 70 Adjutant) neu
70/3 Kommandant. Gessner Karl in Zürich (70/3) 70

Adj. Volkart Alb. in Niederglatt (63/2) 63 Adj. Peter
Eduard in St. Margaretheu (66/2 zugeteilt) 66/2 Kdt.
Weilenmanu Oskar in Veitheim (70,2) 70/1 Kdt. Hürlimann

Theod. in Bäretswil (S. 6/2) S. 6/4 zug. Huber
Alfr. in Interlaken (67/3) 64/2 K it. Schwyzer Theoph.
in Zürich (64/1) 65/1 zug. Ziegler Otto in Lugano
(70/2) 65/3 Kdt. Aeschbach Otto in Genf (66/2) 62.3

zug. Thomann Herrn, in Zürich (70/4) 6S/3 zug. Wolfer
Edwin in Zurich (70/1) 63/2 Kdt. Angst Albert in
Zürich (71/4) 62/2 Kdt. Ferner wird versetzt:
Oberleutnant Mayer Hans in Zürich (64/4) 66/1.

Beförderungen. (K a n t o n T h u r g a u). I. Infanterie.
Füsiliere, a) zu Haiiptleuten : 1. Oberleutnant

Freyenmuth, Johann, in Frauenfeld; 2. Oberleutnant
Meyer, Emil, iu Zürich; 3. Oberleutnant Heitz. Hans,
in Kreuzungen, b) zu Oberleutnants: 1. Leutnant Beiz,
Heinrich, in Weinfelden ; 2. Leutn. Stähelin, Emil, iu
Berr, ;3. Leutnant Ruekstuhl, Ernst, in Freiburg; 4. Leutn.
Altwegg, Hans, in Frauenfeld: 5. Leutnant Konrad,
Otto, in Komanshorn ; 6. Leutn. Stierlin, Hans, iu Wängi ;

7. Leutnant Mohn, Gottfried, in Zürich: 8. Leutnant
Rieser, Adolf, in Kalchrain. Schützeu. a) zum Hauptmann:

Oberleutnant Sauter, Wilhelm, in St. Gallen,
b) zu Oberleutnants: 1. Lentnant Knecht, Albert, in
Frauenfeld; 2. Leutnant Gubler, Eugen, in Frauenfeld.

II. Kavallerie. Zum Oberleutnant: Leutnant
Schulthess, Karl, iu Nussbaumen.

III. Artillerie. Zum Oberleutnant: Leutnant
Müller, Heinrich, iu Winterthur.

Beförderungen. (Kanton Appenzell). Der
Regierungsrat von Appenzell A.-Rh. hat folgende Leutnants

zu Oberleutnants befördert: Fitzi Konrad in Gais
Kubier Rudolf in St. Gallen, Steiner Jakob in Herisau.

A n s 1 a n d. fNiederlande. Der Friedensstand des Heeres
ist auf 542 Offiziere, 20,645 Unteroffiziere, Spielleute
und Mannschaften nebst 5109 Pferden und 710
Fahrzeugen festgesetzt. Im Mobilmachungsfall erhöht sich
dieser Stand auf 3775 Offiziere, 175,216 Unteroffiziere
und Mannschaften. 14,4S1 Pferde und 2816 Fahrzeuge.
Für die Uebungeu der Landwehr werden 17,900
Gulden gefordert, in welcher Summe auch die an
Familien eiugezogeuer Landwehrleute zu zahlenden
Unterstützungen eingeschlossen sind. Für den Ausbau von
Befestigungen werden 813,000 Gulden verlangt.

Militär-Wochenblatt.
Niederlande. Nach dem Milizgesetz vom 24. Juni 1901

uud dem Landwehrgesetz vom 27. Juli gleichen Jahres
hat jeder diensttaugliche Wehrpflichtige acht Jahre in
der Miliz und sieben Jahre in der Landwehr zu dienen.
Das Jahreskontingent setzt sich aus zwei verschiedenen
Kategorien von Milizen zusammen, nämlich aus 12,300
Mann, die 8 Monate dienen (Fusstruppenl, und 5,200,
¦ lie 18 Monate bei der Fahne verbleiben (berittene
Truppen). Die Milizen werden aus den Diensttauglichen
ausgelost. Um jedoch den Truppendienst gleichmässig
fortführen zu können, ist es dem Kriegsminister ge-
Btattet, eine gewisse Anzahl von Mannschaften im Dienst
zu behalten, die den „bleibenden Teil" (het blij-
vende gedeelde) bilden Diese müssen bei den Fuss-
truppeu vier Monate, bei deu berittenen Truppen sechs
Monate länger dienen und werden hiezu durch das Los
bestimmt. Die Stärke des „bleibenden Teils" soll nun
genau festgesetzt werden, da sie unter dem abgegangenen
Kriegsminister General Staal in wenigen Jahren von
6270 auf 2181 Köpfe vermindert worden ist, was Unzu-

tiäglichkeiten zur Folge gehabt hat. Der neue
Kriegsminister General van Rappard hat daher den Kammern
einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach der „bleibende
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